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Begründung/Sachdarstellung:

Das Amtsblatt  der  Großen Kreisstadt  Delitzsch informiert  12.600 Haushalte über  die amt-
lichen Bekanntmachungen der  Stadt  Delitzsch, Mitteilungen aus der  Stadtverwaltung und
Vereins- und Kirchennachrichten.

Bei den  amtlichen  Bekanntmachungen  handelt  es  sich  um  die  Bekanntmachungen  der
Stadtverwaltung, seltener  der  Zweckverbände,  der  Landesdirektion,  der  Unteroffizier-
schule (Schießwarnungen),  der  Teilnehmergemeinschaft  Goitzsche,  der
Landestalsperrenverwaltung etc.

Im Amtsblatt  finden  sich  zudem  Übersichten  über  Bereitschaftsdienste  von  Ärzten  und
Apotheken, wichtige  Notrufnummern,  Ankündigungen  von  Ortschaften,  Vereinen  und
Kirchen.

Die Öffentlichkeit  umfassend zu informieren zählt zu den Pflichtaufgaben der Stadtverwal-
tung. Diese  Informationspflicht  resultiert  aus  dem  im  Grundgesetz  verankerten
Demokratieverständnis.

Für die  Stadt  Delitzsch  ist  das  Amtsblatt  zudem  die  einzige  gedruckte  Möglichkeit,
Entwicklungen der  Stadt  öffentlichkeitswirksam  zu  begleiten  und  damit  eine  breite
Bürgerbeteiligung zu  erreichen.  Eine  im  Jahr  2016  durchgeführte  Umfrage  zeigte  im
Ergebnis, dass  rund  72  Prozent  der  befragten  Bürger  aller  Altersstufen  ein  gedrucktes
Amtsblatt für  wichtig  halten.  Zudem  hat  die  Zahl  der  Abonnements  der  lokal  verorteten
Leipziger Volkszeitung in den letzten Jahren stetig abgenommen.

Um dem  Amtsblatt  ein  zeitgemäßes  Erscheinungsbild  zu  verleihen,  wurde  erstmals  der
Druck auf weißem und schwererem Papier ausgeschrieben.

Wie im  Beschluss  46/2015  angekündigt,  wurden  die  Gemeinden  Löbnitz,  Schönwölkau
und Wiedemar  wegen  der  Herausgabe  eines  gemeinsamen  Amtsblattes  angefragt.  Alle
drei Gemeinden möchten jedoch bei der Herausgabe eines eigenen Amtsblattes bleiben.

Die Gemeinde  Rackwitz  veröffentlicht  ihre  amtlichen  Bekanntmachungen  auf  eigene
Kosten im  Amtsblatt  der  Stadt  Delitzsch,  ist  jedoch  nicht  Mitherausgeber.  Dies  soll  auch
künftig so realisiert werden.
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